
Zu 130 der Beilagen zu' den stenographischen Protokollen des Nationa1rates 
(v. G.P.). -

Verbotsgesetz 1946. 

1. HAUPTSTOCK. 

Artikel I: Verbot der NSDAP. 

§ 1. Die NSDAPI ihre Wehrverbände (SS, SA, 
NSKK, NSFK), ihre Gliederungen undange­
schlossenen Verbände sowie alle nationalsozialisti­
schen Organisationen und Einrichtungen über­
haupt sind aufgelöst; ihre Neubildung ist ver­
boten. 

Ihr Vermögen ist der Republik verfallen. 
( 

§ 2. Mandate der Mitglieder von Gebiets­
körperschaften oder Berufsvertretungen, die un­
mittelbar oder mittelbar auf Grund von Vor­
schlägen der NSDAP, der in § 1 genannten Or­
ganisationen und Einrichtungen oder ihrer Mit­
glieder erlangt worden sind, sind erloschen. 0 

§ 3. Es 1st jedermann untersagt, sich, sei es 
auch außerhaib dieser Organisationen, für die 
NSDAP 'oder ihre Ziele irgendwie zu betätigen. 

§ 3 a. Eines VCllbrechens macht si<::h schuMig 
lUlJd wird mit dem Tode und dem VertaU des 
gesamten Vermölgens bestraft: 

1. wer ,den ol1ganisatol'ischen Zusammenthak 
der NSDAP, ,der S5, der SA, des NSKK, des 
NSBK, des NS-SoiMatenringes,äes NS-Offiziers­
bundes, einer ihrer Gliederung,en, eines ange­
schllossenen Vertbandes oder _ einer anderen 
nationalsoZJiaJlistischen Onganis.ation ,aufrecht:Du­
erhalten oder hemustellen sucht; 

2. wer eine Vel1bindung :g1'Üi11'det, der~n Zweck 
es ~st, durch Betätigung ihr-er Mitglieder im 
nat'ionalsozi,alistischen Smn die Selbständtgkelit 
ul1ld Uil1!~bthäingigkeit der Republik .österreich 
zru untergralben oder .die öffentliche Ruhe uii,d 
den .Wiederaufbau Osterreichs zu stören, oder 
wer sich in einer Verbindung dieser Art führend 
betätig,t; 

3. wer denAUIEbau einer der tin der Z. 1 und 
der Z. 2 ,beZieichneten Organisationen und Ver­
bindungen ,durch Anwerbung von Miugliedern, 
BereitJsteijul1lg von GeLdmitteln oder in xhnlicher 
WeilSe fördert, die Mitgtlied.er einer solchen 
Ong<l!l1IiSiation oder Vel1bindllil1lg mit Kampfmiil:­
N:Jn, Vertikeih1"'~mi:~teln oder E~nrichtungen ror 
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NachrichtenübermrittLung ausrüstet oder in ähn­
licher Wei~e die Tätigkeit einer sol~hen Organi­
~ation oder Verbindung ermöglicht oder unter­
stüt:btj 

4. wer für ·eine solche Onganisation oder Ver­
b4:ndung Kampfmittel, VerkehrsmitJtel oder Ein­
richtungen zur.Nachrichtenrühermittlung her­
stellt, sich verschafft oder bel'eii hält .. 

§ 3 b. Wer an eliner Ol'gani~ation oder Velr­
bindung der in § 3 a bezeichneten Art tei<l­
nimmt oder sie durch Ge1dzuwendungen oder 
in lander.er Weise untel'stJützt, wiro, wenn die 
Handlung nidlt nach § 3 a 'Straßbar ist, wegen 
Verhrechens mit schwer·em Kerker von 10 bis 
zu 20 Jahren und mit dem V e~':l!ll des ge·s,am-
ten Vermögens bestraJ,!. . 

§ 3 c. Oie Str~fbarkeit der lin Iden §§ 3 a und 
3 b hezeichneten Ha,ndlungen eI'li'scht, wenn 
der Schuldige aus eigenem Antrieb, ehe die Be­
'höl'de lSei,n VerschuJ1den eriälllrt, ,alles, was ihm 
von. der Or.gani~ation oder Vet1bindung und 
ihroo· Plänen bekannt,i'st, zu einer Zeit, da es 
noch geheim war:und ein Sch3Jden vel'hütet wer­
den kon,nte, der BehÖl'de enndeckt. 

§ 3 d. Wer öffendich oder vor me'hreren 
Leuten, in Druckwel'ken, veI1br.eiteten Schriifoten 
oder bildlichen Darstdhmgen .zu einer Ide·r nach 
§ 1 oder § 3 v.el'botenen Handlungen auMor­
dert,aneif,ert oder Z.ll verleiten Sl.i<,ht, in~be­
sondere zu diesem Zweck .dJie Ziele der NSDAP, 
i·hre· Binrichnungen oder Maßnahmen verherr­
licht oder anpreist, wil'd, ISofern sich darin n~cht 
ein schwerer v,erpöntes Verhr.echen darstellt, 

'mit schw·erem !<Jerker von 10 his zu 20 Jahren 
und mit! ,dem Veri<lll des ~esamten V ermÖig.ens· 
beIStraft. 

§ 3 e. (1) Wer di·e Beg.ehung eines Mor:des, 
eines Raubes, einer BrandlegullIg, eine·s Ver­
brechens nach §§ 85, 87 oder 89 des Straf­
gesetzes oder eines Vet1br.echens nach § 4 des 

_. SprenglStoffgesetzes aIs Mittel ,der Betätigung im 
_ n~tiomu1sozia<1isti:schen Sinn mit einem anderen 
vera<bredet, wird mit Idem Tode und mit! dem 
VerfaH des gesamten Vermögens bestr.aft. 

(2) Nach Albs. (1) W1ir:d nicht Ibestraf,t. wer 
sich in eine Veraibredun,g ,der Idort bezeichneten 
Art eingela:ssen hat, in der Folge aber aus ei­
gen·em Antrieb, ehe .die Behörde ·sein Verschul­
den erfährt, alles, was ihm von 'der Veraib­
redullig !bekannt ist, der Behör·de zu einer Zeit 
enodeckt, Ida es noch .geheim war und das bealb­
sichtligte Ver:br.echen verhütet werden .konnt,e. 

§ 3 f. Wer einen MOI'd, einen Raub, eine 
Bracndllegung, ein V.et1bredlen nach §§ 85, 87 
oder 89 ·des Strafgese1;zes oder ei,n VeI1br.echen 
nach § 4 ,des Sprengstoffgesetzesals Mittel der 
Betätigung .im nationa:1sozialj.~tischen Sinn ver­
sucht oder voll~brinlgt, wil1d mr~t dem Tod lund 
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mit dem Ve11f;aM des gesa.mten Vermögens be- ' 
straft .. 

§ 3 g. Wer ~;i.ch auf ander,e alls die in ,den 
§§ 3 a his 3 f ,bezeichnete Weise am natUoBal­
sozialisüschen Sinne betätigt, wird, sofern die Tat 
nicht nach einer .anderen Be~timmung strenger 

'. strafhar ist,· mit schwerem K,e11ker von 5 bis 
zu 10 Jahr.en, bei besonderer Gefährlichkeit des 
Täters oder ,der BetäügUtng biis ZlU 20 Jahren 
bestraft. Auch kann aJuf Vermögensverfall.er­
~annt wel'den." 

Artikel II: Registrierung der Nationalsozialisten. 

§ 4. (1) AllePeI1Sonen, die ihren ordentlichen 
Wohnsitz oder oouemden Aufenrhalt im' Ge­

. biet ,der Republik Ost.erreich :halben und - wenn. 
auch nur ze~tweise -zWJlschen dem 1. Juli 
1933 und dem 27. April 1945 

a) der NSDAP oder. ihren Wehrvelibänden 
55 oder SA oder 

h) dem N5-SöldaJtennirig oder dem NS-Offi-
ziersbund angehört halben oder . 

c) Fü,hrer in Iden Wehrverlbänden NSKK oder 
NSFK vom. 50urmf,Ülhrer oder Gleichge­
st·eUten aUlfwärlls oder Funktionäre in 
einer sonst~gen Gliederun,g, Organisation 
oder an einem oonstigen ,angeschlossenen 
Vel1band von dem eilnem Kreisleiter ent­
sprechenden Rang aufwärts waren, 

werden in besonderen' Listen verzeichnet . 

• (2) Als A.ruge'hör1g.er der NSDAP ,ist ,anZ<u­
sehen, w,er ais Mioglied in ,diese Partei· aufge­
nommen worden .ist (Parteimi,.Lied) oder wer 
durch Auf'llahmea1s Part.eianwäl"ter die Anwart­
schaft ·auf ·dae Partelmitgiliedschahund.dM Recht 
zum vorläufigen Tragen· des Par.teiabzeichens 
erWoribtm hat ~Plarteia.\llWärter). 

(3) Die :Dauer des ldae RegIi,swiefUingspflicht be­
gl"ündenden Zustandes, ParteiaUJszeichnungen, 
Funktionen sowie die besonderen mit Rechts­
foLgen verbundenen . Umstände, inshesondere 
auchdi,e Zugehörig~ei,t zu einer bestimmten 
Personengruppe (§ 17), sind in .den Listen be­
sondel's zu vel'mel'ken. 

(4) Durch Ve!1ond11JUng kal1Jl1 hesümmt wer­
den, welche Personen aLs iFunktionäre im Simie 
di.eses Bundesv.erfassungsgesetzes anzusehen sind. 

(5) Von der Ve.rzeichnung g.emäß Albs. (1) 
sind.ausgenommen: 

a) p.alite~anwär1)er, deren Aufnahme in die 
NSDAlP . 'aus' politischen Gründen abg,e­
lehnt wor,den ii:st; 

b) Prarteimriltglieder, Amgehöruge der SA und 
Parteianwärter, ,die aus .poJi,ttschen GrÜil1-
den vor ,dem 1. Jänner 1945 entweder 
au&g.eschlossen wUJ.'Iden oder a'usgeschieden 
sind; . 
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c) Paneimitlgllieder und Parteianwärter, ,die 
sich aus pdlitischen Gründen entweder in' 
,genichtlicher oder poliz.eiEcher. H3!ft von 
mindesteru; einer WoChe IbeJf~mden oder 
sonst länger dauernde SChädigungendrurch 
,gerichtliche oder siaatspdlizeiLiche Maß­
nahmen aus solchen Gl'Ünden erlitten ha­
hen, sofern sie sich nicht später ohne Zwang 
im Sinne der NSDAP betätigt haben; 

d) Personen, die lediglich einer Betriebs-SA 
angehört haben, ohne (!iine Funktion vom 
Sturmführer oder Gleichgestellten auf­
wärts bekle!~det zu !haben; . 

e) Personen, denen die rProvisorische Staats­
regiel1ung ,eine Ausnahme von :der Behand­
lung nach den Bestimmungen des Ar­
tikds n zugebi.lligt !hat; 

f) MitrgEeder oder Anwärter der NSDAP 
oder ihrer G1ie.derurugen, wenn sie mit der 
Waffe ,in ,der Hand iin 'den Reihen der 
AllEierten Armeen ,gekämpft haben. 

§ 5. Jeder naCh § 4 zu Verzeichnende hat die 
Anmeldung selbst zu erstatten. Jedermann, jede 
Behörde und jede Körperschaft des öffentlichen 
Rechtes ist zur Auskunftserteilung verpflich,tet. 

§ 6. Di'l:! Listen sJind naCh Ortsgemeinden, in 
Wien und ,anderen ,großen Städten nach Be­
z.irken, wssen, 'beziehUlIligsweise nach Hausnum­
mern ,anzulegen. sriesind öffentJIJich 'aufzulegen. 

'. Jedel1ffiann Ikann ,davon Abschriften herstdlen. 

§ 7. (1) W,egen der Aufnahme vermeintlich 
Nichtregistriel"pflichniger oder ,der r-.l'ichoauifna:h­
me vermelintlich Regi.strierpfliChvj,ger krann je­
dermann mündlich oder schrilfüichEinspruCh 
und Besch'werlde erheben. Dies .gilt auch Eür 
YermeJ.1ke :im Sinn des § 4, ,Aibs. (3). über Ein­
sprüche unid Beschwerden, enoscheilden .die Ver-

~ waltungsbehöl'iden, rin letzter Instanz eine Kom­
mission beim iBundesmin.isteriu'ffi für Inneres, die 
aus einem Richter als Vorsitzenden und sechs an­
deren Mitgliedern besteht, vön denen mi~dest,el,ls 
zwel die lBi'gnung zum rRichteramt haben 
müssen. 

(2) Die 111 den 'Ibesonder,en. Li'sten naCh 
rech,t~räfügem Albsch1uß des Registrierungs­
verfahrens verzeichneten und vel"merkt,en Um­
stände sind .für alle Genichte und Verwaltungs­
behörden bindend festrgestellt,für die Gerichte 
jedoch, soweit sie im Str.afvel'faihren nach ,der 
Strafprozeßol"dnungzu entsmeiden h.ahen,nur 
,dann, wenn die Kommission ,1beim Bu,ndesmillii­
sterium für Inneres !Schon entschieden hat. 

(~) ISt ,die LEntscheidung eirnes Gerichtes oder 
einer Vel1waltungsbehöroe von der FesvstelJung 
von' Umständen aJbhängi:g, die in ,den besonderen 
Listen ~u verzeichnen sind, so halben diese Be­
hör,den :ihr Verfahllen v,on ~~s wegen rbis,zur 
rechtskr~kigenBeendi:gung ,des Verfahrens naCh 

/ 
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Abs. (1) zu untenbrechen, zuglei{:h aUe ihnen he­
kanntgewordenen Umstände der nach Ahs. (1) 
zUlst~ndiogen Behörde anlJuzeigen und·- erforoer­
lichenlfaJIlsum ßinleituIlß :des Verfahrens nach 
.Nbs.(I) zu ersuchen. -Die FOfvsetzung des umer­
broch,enen Vel"fahrens erfolgt auf Antralg oder 
von Amts wegen. Diese ,Bestimmungen gelten 
nicht für d3JS genichrliche Strafverfahren. 

(4) Die Roegistrierurugsoohöl1aenhaJben nach 
rcchoS'kräftJiJger Beendigung des Re~ilstrj,eruJ1'~s~ 
verfaihrens auf Antrag oder auf Ersuchen von 
Behöl'den ü·ber den lnlhalt ,der Eiri,tragungM !in 
die Ibe'sonderen Lrsten ,A,uslJÜg,e aus dem Register 
zu, ertei:J.en 'sowie R~~istrierun~kal"ten auszu-, 

-stellen. Das NälhereÜlber die Regi,strierul1Jgs­
karten wirld durch Vel'ondnung bestltmmt. 

§ 8. Wer die Anmeldung unterläßt oder über 
wesentl,iche Umstände unvollständige oder uri­
richtige Angaben macht oder etwas unternimmt, 
um die Aufnahme eines Registrierpflichtigen in 

. die Liste oder die Vornahme eines Vermerkes zu 
vereiteln oder die Aufnahme eines Nichtregistrier­
pflichtigen oder eines unrichtigen Vermerkes zu 
erwirken, macht sich des Verbrechens des Be­
truges ~chuldig und ist hiefür mit Kerker von 
einem bis zu fünf Jahren zu bestrafen. 

§ 9. Die näheren Vorschriften über die An­
legung und Auflegring der Listen, das hiebei ein­
zuhaltende Verfahren sowie über das Rechts­
mittelverfahren werden durch Verordnung ge­
troffen. 

Artikel '111: Strafrechtliche Sonderbestimmungen. 

§ 10. (1) Wer in der Zeit" zwischen _dem 
1. Juli 1933 und ,dem 13. März 1938 nach' Voll­
endung des 18. Lebensjahres jemals der NS[)AP 
oder einem ilhrer Wehrv,erlbände {55, SA, 
NSKK, NSflK) ,angehört hoat ()Ider wegen Be­
tätigung für die nationa:1sozia1~tische !Bewegung 

" von der N~i[)AiP alls "AQtparteigenosse" oder 
"Alter Kämpf,er" anenkannt woroen list (,;Ilole­
ogaler"), hat sich des v.el'brechens des. Hochv,er­
rates iim Sinne des § 58 des Sti'a,f,gesetzes schulldig 
,gemacht und ,ist wegen dieses Ver1brechens mit 
schwerem Kenker an ,der n.m,er von 5 bis 10Jah­
ren zu bestraffen. 

(2) Die V,enfolgung wegen dieses T,atbestandes 
findet jedenf,alls statt, wenn~ sie, die ßundes­
riegieJ1un'g im Falle ,des OIber<handnehmens hoch­
verrätischer Umtri,dbe al1gemein, anordnet. 

(3) Die VenfdIgung findet Iferner statt,wenn 
sich ,der Täter nach ,dem Inkralfttretendes Ver­
botsgesetlJes vom 8. Mai 1945, St. G. BI. Nr.13, 
in seiner ursprün~bichen Fassung für die NSDAP, 
f,üreine ihrer GliederuDJgen ,oder einen ihrer 
VeJ1bände il1gendWlie betätigt, sich eines Ver­
brechens, eines gegen .die öffendiche Ruhe und 
Ordnung v,ef1Stoßeruden Vergehens oder einer 
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solchen übertretung schuldig. ;gemacht oder 
somt eine auf verwedilichen Be·weggründen be­
ruhende ,strafhare Handlung !begangen hat. . 

. . 

§ 11. (1) I'st je1dochein "Illegaler" als poEtischer 
Leiter vom Ortsgruppenleiter und Gleichgestell­
ten aufwärts oder in einem der Wehrverbände 
als Führer vom Untersturmführer und Gleich~ 
-gestellten".wärts tätig gewesen oder ist er Blut­
ordensträger oder Träger einer. sonstigen Partei­
auszeichnung gewesen oder hat. ein "Illeg~ler" 
in Verbindung mit seiner Betätigung für die 
NSDAP oder einen ihrer Wehrverbände Hand­
lungen aus besonders verwerflicher Gesinnung, 
besonders schimpfliche Handlungen oder Hand­
lüngen, die den Gesetzen der Menschlichkeit 
gröblich widersprechen, begangen, so' wird er mit 
schwerem Kerker von zehn bis zwanzig Jahren 
und dem Verfall des gesamten Vermögens be­
straft, wenn die Tat nicht nach einer anderen 
Be~timmung strenger strafbar ist. 

(2) .Durch Verordnung kann hestimmt wer­
den, 'welche Auszeichnungen a,ls Parteiausze,ich­
nung·en zu gellten habe.n. 

" 

§ 12. In gleicher Weise ist strafbar, wer in der 
Zeit zwischen dem 1. Juli 1933 und dem 13. März 
1938 durch beträchtliche finanzielle Zuwendun­
gen die NSDAP, einen ihrer Wehrverbände (SS, 
SA, NSKK, NS,FK),den NS~Soldatenring, den 
NS~Offiziersbund, ihre' Gliederungen und an­
geschlossenen Verbände oder' eine national­
sozialistische Organisation oder Einrichtung 
überhaupt gefördert hat oder wer durch Schädi­
gung des österreichischen Wirtschaftslebens für 
Zwecke einer der' angeführten Organisationen 
den Bestand des 'selbständigen Staates österreich 
zu untergraben unternommen hat. 

§ 13. Die gemäß § 12 rechtsikrälfti,g 'V·erurteil­
ten Personen s,ind ~n den hesonlderen Listen 'Von 
Amts wegen zu y·e!1Z1Cichrren. Es gelten 'für ihre 
Verzeichnung. im ülbf1igen die Bestimmungen 
des § 4. 

§ 14. Amnel5tiebestimmung·en und Gnaden­
erlässe stehen der Verurteilung wegen eines nach 
diesem Artikel strafbaren Verhaltens nicht ent­
gegen. 

§ 15 entfäUt. 

§ 1~. Die Verjäihrung der :in .diesem Bundesver­
fassungsgesetzunter Strafe gestellten Hand­
lungen beginnt frü~estens mit ·dem 6. Juni 
1945. 

Artikel IV: Bestimmungen - über sühnepflichtige 
Personen. 

§ 17. (1) Die in die Ibesol1Jderen 'Listen eiinzu­
wage11lden Personen ·sind n:ach Maßga,be der Be­
stimmungen dieses Bundesverfassungsgesetzes 
sühnepflichtlg. Sie werden III Ansehung der 
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SühnepHicht in belastete und mindel"bela-stete 
Personen eingeteilt. 

(2) Belastete Personen' sind: 

a) Pe~sonen, dit;! jemals Hoheitsträger der 
NSDAP vom Zellenleiter oder Gleichge­
steHten aufwärts 'waren; 

b) Angehörige der SS; 
c) Angehörige der SA, des NSKK und'des 

NSFK, die jemals Führer vom Sturmführer 
oder Gleichgest,ellten au;fwärts w:aren; 

d) Funktionäre sonstiger Gliederungen, Orga­
nisationen oder angeschlossener Verbände, 
die einen ,dem Kreisleiter der NSDAP 
gleichgestellten oder höheren Rang beklei­
deten; 

e) Personen, die für ihre Tätigkeit für die 
NSDAP mit dem Blutol'den vom 9. No­

, vember 1923, dem Goldenen Ehrenzeichen 
,der NSDAP, einer Dienstauszeichnung der 

NSDAP (in Bronze, Silber oder Gold) 
oder dem Goldenen Ehrenzeichen der 
HitJlerjugend. ausgezeichnet wurden; 

f) die gemäß §§ 10, 11 oder 12 rechtskräf­
tig v~rurteilten Personen. 

(3) Minderhelastete Personen sind aUe übrigen 
gemäß § 4 in die besonderen Listen einzutra­
gen den , Personen. 

§ 18. BelasteteP,ersonen ,im Sinne des § 17, 
Albs. (2), harben die nachstehen'den Sühnefolg,en 
zu tr;a,gen: 

a) Sie unterliegen einer laufenden ~nd einer 
einmaligen Sühne;a,bgabe nach den Bestim­
mungen des IX. Hauptstückes des Na­
Üona!sozialisvenges,enzes. 

rb) Sie sind aus' einem öff,entlich-r,echtLichen 
oder sonstigen Dienstverhältnis zum Bund, 
zu den Ländern (zu der Stadt Wien), zu 
den Gemeiniden, zu sonstigen öffentlich­
rechtlichen Körperschaft,en und zu von 
diesen verwalteten oder beauJsichtigten 
Körperschaften, Fonds,' Anstalten, Betrie­
hen ,und IUnt,ernehmungen sowie zur 
Osterreichischen Nationalbank entlassen. 
Die Entlassenen haben aus diesem Dienst-' 
verhältnis keinen, Anspruch auf Ruhe­
genuß oder Abfertigung, rhre Angehörigen 
kleinen solchen a'wf Versorgungsgenuß. Emp­
fän~ern von Ruhegenüssen aus eine!m 
,öffentlich-r,ecJltlichen Dienstverihältnis oder, 
von V er.sorgung~geniÜssen nacheinen1 
öffentlichen BedienstetJen wird der Ruhe­
oder Versorgungsgenuß eingestellt. Die 
genannten Personen können nicht inden 
öffentlichen Dienst aufgenommen werden. 
Zur Vermeildung unbilliger Härten kön­
nen Unterhaltsbeiträge unter sinngemäßer 
Anwendung der Bestimmungen des § 98 
des Gesetzes vom 25. Jänner 1914, 
R. G. BI. Nr. 15 (Diensql'ragmatik), von 
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der Dienstbehöl1de (Dienstgeber) zuerkannt 
werden. Sie können an einer Hochschule 
als Privatdozent 'nicht zugelassen werden. 

c) Sie sinid in der gesamten Wlirtscha,ft von 
ger Bekleidurigeines leitenden Postens 
(einschließlich der Stellung eines Proku­
risten, Handlungs/bevollmächtigten oder 
Abteilungsleiters) ausgeschlossen. 

~) Sie sind von der Führung eines Unter­
nehmens oder Betriebes, aus welchem Titel 
.immer, ausgeschlossen, sof,em das Unter­
nehmen oder der Betrieb nach der Höhe 
des Anlagekapitals, . des Umsatzes, der 
Zahl der Beschäftigten' oder nach sonsti­
gen Merikmalen über den lRaihmen eines 
Klein- oder kleineren Mittelbetriebes 
hinausgeht. Die näheren Bestimmungen 
über die Merkmale eines Klein- .oder klei­
neren Mittelbetriebes wel"lden durch Ver­
ordnung getroffen. 

e) Sie 'können die IBerufe eines öffentIljchen 
Wirtschaftsprüfers, ·eines Steuerberaters, 
eines Helfers in Steuersachen, eines ver­
ei1digten . Buchführers, eines Finanz- und 
Wirtschaftsberaters sowie eines Gebäude­
verwalters nicht bekleilden; ferner' nicht 
das Fremden!beherbergungsgewerbe, die 
Gewerbe, die auf mechanischem oder 
chemischem Wege dIe Vervielfältigung 
von literarischen Erzeugnissen oder den 
Handel mit solchen zum Gegenstan·d 
haben, mit Ausnahme des im §21, Ahs. (5), 
GewO. umschriebenen Handels mit ·Press,e­
erzeugnissen sowi'e 1Ihreat,er-, Konzert-, 
iKino-, Variet{, Zinkus- und andere 
Veranstal tungsunternehmungen, Tabak­
verschleißgeschäfte, Geschäftsstellen der. 
Klassenlotterie und eine Lottokollektur 
betreiben. 

f) Sie können den Beruf eines Rechtsanwal­
. tes ('Rechtsanwaltsan wärters), eines Notars 
(Notariatskandidaten), . eines Verteidigers 
in Strafsachen, eines Patentan:waltes oder 
eines behördlich autorisierten und beeide­
ten Ziviltechn~k,ers, ferner bis zum 
30. April 1950 den,Beruf eines Arztes, eine; 
Pharmazeuten, eines Dentisten (Zahntech­
nikers) oder e~nes Tierarztes nicht aus-
üben. / . 

g) Sie. können das Gast- ung Schankgewerbe 
und den Großhandel mit Lebensmitteln 
bis 30. April 1950 nicht betreib\!n. 

h) Sie können sich ~~icht an der Gestaltung 
des Inhaltes einer Zeitung [§ 2, Ahs. (2), 
Pressegesetz], einer Zeitungskorrespondenz 
oder eines Sammelwerkes, sei 'es durch 
regdmäßige Beiträge, sei es durch unregel­
mäßige Mitarbeit oder in irgendeiner . an- . 
deren W.eise, beteiligen; sie ikönn~n ferner 
nicht ein Werk der Literatur (§ 2 Urhe-

/ 

/ 
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berrechtsgesetz, B. G.Bl. Nr. 111/1936), 
dessen Urheber sie sind [§ 10, Abs. (1), 
Urheberrechts gesetz ],der öffentlichkeit 
zugänglich machen. 

i) Auf sie· finden die 'besonderen Bestimmun­
gen der Gesetze über W ohnungsanforde- -
rung, Wirtschaftssäuberung und Arbeits­
pflicht Anwendung. 

j) Sie können nach Maßgabe der Bestimmun­
gen. eines besonderen Bundesgesetzes in 
Anhaltelagern angehalten werden. 

k) Sie sind bis 30. April 1950 vom 
aktiven und passiven Wahlrecht in' e'ine 
öffentlich-rechtliche Körperschaft sowi'e 
von der' Bekleidung des Schöffenamtes 
ausgeschlossen. . 

I) Sie können bis 30. April 1950 einer pof{­
tischen Partei nicht angehören. 

m) lSie können Ausschüssen, Vorständen,\ Lei­
tungen, V,emnltunlgsräten, Aufsichtsräten 
und sonstigen Vertretungs- oder Verwal­
tungskörpern von Vereinen und aUen son­
stigen mit Rechtspersönlichkeit lausgestat­
~eten ~inrichtungen nicht angehören. 

§ 19. (1) Minde1"belastete Bersonen im Sinne 
des § 17, Albs. (3), thaben die nach~tehenden 
Sühnefdlg,en zu t1"agen: 

a) Sie unterliegen einer lauf.enden und· einer 
- einmaligen Sühneabgabe nach den Be­
stimmungen des IX. Hauptstückes des Na­
tionalsozialistengesetzes. 

b) Sie können im öffentlichen Dienst 
a) nicht eine Lehrkanzel für Philosophie, 

fijr mittlere oder' neuere deutsche Li­
teraturgeschichte, für mittlere oder 
neuere Geschichte für Volkswirtschafts­
lehr,e, für Volkswirtschaftspolitik, für So­
zialpolitik oder. für Gesellschaftslehre 
innehaben. Die Bestätigung der Lehr­
befugnis als Privatdozent kann wider­
rufen werden; eine solche Bestätigung ist 
zu widerrufen, wenn die Lehrbefugnis 
die im ersten Satz besonders genannten 
Fächer oder eines ihrer Teilgebiete um­
.faßt. Sie können ferner nicht als Hoch­
schulassistente~ für 'die im ersten Sitz 
genannten Lehrkanzeln (Institute) tätig 
sem; 

ß) außer ,in den Fällen des Abs. (2) nicht· 
bei Polizeidienststellen, im Sicherheits­
wach-, im Gendarmerie'::, im Krimi­
nal-, im Zollwach- und im Justizwach-
dienst; / 

j) außer 1n iden FäHen des Acbs. (2) nicht 
bei Ider Strafrechtspflege und beim Stral­
voHzu,g; 

0) son~t nicht auf Leiter'posten im Lehr~ 
und Erziehungsberuf :his zum 30. April 
1948 verwendet wcr.de,n; , 

! 
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s) .sie können im öffendichen Dienst wäh­
rend des Dienstst;vndes höchstens aIU,f 
Dienstposten verwendet werden, die 
einem Dienstposten der VI. Dienst­
kla:sse de:r aHgemeinen V,erwaJtung des 
BundeJS 'C~m Sinne ,des Gehaltsgesetzes 
1927), wenn 'sie alber eim'em Dienstzwei'g 
derVerwendungsgruppe 8 derallge­
meinen Verw,altung des Bundesange­
höfen, einem nien'Stposten der 
V. Dienstklasse :dlieser Ver,wahu,ng ent­
sprechen. Ihr Dienstbezug kann den 
HöchstJbezu!g der vOl"bezeichnete,n 
Dienstposten der allgemeinen Verwal­
tung nicht übersteigen. Haben oder hat­
ten sie bereits einen höheren Dienstpos­
ten inne, dann sind sie für die Zeit des 
Dienststandes a:uf einen der vorstehen­
den Bestimmung ent~prechenden D~enst­
posten . mit ,der Maßgabe .pückwreilhen, 
daß hiedurch i'hre DiC11lst;bezüge nicht 
um mehr als ,ein iDrlittcl vermindel't 
werden;' a11ldemf.aliLs s:ind die Bezüge 
durch Zuhgen so zu el'h&hen, daß sie 
zwei DrÜtel der ,fr,ülher·en Bezüge er­
reichen. R<ück,gereihte können in der 
Zeit vom 1.' Mali 1945 bis 30. Apr,il 
1948 nicht aluf einen höher.en Dienst­
posten Ibeföndert werden. Erlf,o'lgt keine 
Rückre~hung, so kann ,die Zeit vom 
1. Mai .1945 bis 30. Apr~l 1948 für die 
Vorrückun,g in höhere BeZJüge nicht an­
gerechnet werden. 

c) Ihre RuhegenÜlsse aus einem öffentlichen 
DienstverhäJtnii,s ,öder ihre Ve!1songungs­
genüsse, nach ,einem öffentlichen Bedien­
steten werden bis 30. April 1955 um ein 
Drittel 'g,e>k,{jrzt; dieseJ<,ürzu:ng findet je­
doch nur so weit stabt,' alls dadurch die 
um die Bin:lmmmen(Loihn}st,euer vellmin­
derte monatliche Auszahlung nicht unter 
den Betrag von 150 S sinkt. Die Flüssigma­
chung 1hrer Ruhe- und Versongungs­
genüSlSe entfällt jedoch voillständig bis zur 
Vollendung des 55. tLebensj,ahres. Dies gilt 
nicht, wenn die ,B,etroffenen :ZJufolgeamts­
ärztlichen Zeugnis:s,es ,arlbeitsunfähig ~ind 
oder zufo1ge :Besräoigung des Arlbeits­
amte,s nicht in ,dein Aribeitsprozeß ei;'ge­
sch:iltet werden 'können. Zur V.ermeiidung 
unlbi:t1iger Hänen könne'n Ull'terhalts!bei­
trä-g,e u~ter 51inn:gemäßer Anrwenrdung der 
Bestimmungen ,des § 98 ,des Gesetzes vom 
25. Jänner 1914, R. G. BI. NI'. 15 :(Dienst­
pl1:J)gmatiJk), von der Dienstbehörde 
(Dienstgeber) z,uel'kannt wenden. 

d) Es 'treMen sie ferner die SülhnefoIgen nach' 
§ 18, lit. c, d und m, bis zum 30. April 
J 948; cdaJSsellbe rgilt von dem Betrie'b des 
Fr,emdeJ]belherheIlgung~gewenbes, der Ge­
werlbe, ·die auf mechan,ischem oder chemi-
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sehern Weg die Vervielfältigung von lite­
rari,schen IErzeuig'nissen oder den Hand.el 
mit ·solchen zmm Gegeillil!aJ11id haben, mit 
Ausnahme ,des im § 21, Abs. (5), GewO. 
umschriebenen Handels mit Presseerzeug': 
nissen sowie von Theater-, Konzert-, 
Kino-, V:ar.iete-, Zirkus- und anderen Ver­
ansta!t'ung'sunternehmungen. Sie können 
,ferner 'außer 1n den EtHen des Ans: (2) 
innerhalb' dieser Zeit die ,Berufe eines 
Rechts:anwaltes, eines Verteidigers in 
Stnf,sadhen, eines Nota.rs, eines IPatent­
lnwaltes, erneG Ib'ehöridIich autOl'lSlerten 
und heeideten Zivrlt,eclmilkers, einesöf:fent-
1<ichen Wimschalftspl'üfers, eines Steuer­
beraters 'oder emes Gebäudeverwalters 
nichtausülben. 

e) Sie können sich Ibis zum 30. April '1948 
'nicht .an der Gestaltung ,des Inhaltes einer 
'Zeitung' [§ 2, Albs. {2)"Pressegesetz] mit 
Ausnahme von Fachzeitschrift,en, einer 
Zeitulllgiskorresponden:z oder eines Sam­
:melwerkes durch r.egelmäßigc Beiträge 
beteiligen. . 

f)Sie s,ind von der B eld ei<dullig eines leiten­
den Po&terns im Lehr- und ErlJielhungs­
beruf bis 30. Apr,iJ 1948 ausgeschlossen. 

g) Sie 'sind bis zum 30. April 1948 v<?n der 
Bekleidung des Schö,ffenamtes ausgeschlos­
,sen. 

(2) Minderbelastete Personen können nur dann 
bei Po'iizeild!ienst,stellen im Sicherheitswach-, im 
Gendarmerie-, ,im K1"'iminal-, im Zollwach- 'und 
im Justizwachdienst, bei Ider Stra:frechtspfllege 
u,nd Ibeim Stralfvollzu,g v,erwendet wenden oder 
die Berwfe .ei'nes R,echtsanw:aJltes, eines V,er'te'i,di­
gers ,in Strafsachei, ,eines Notars, eines 'Patent- ' 

. anWialtes, eines !behördlich autorisi,erten und be­
eideten Zivil technikers, einesöHentlichen Wlirt­
schaf.tsprüf,ers, eine:s 0 St,euerlberaters oder eines 
Gebäu'deverwaltel1s ausülben, wenn auf ihr,en 
Alitrag bei Iden sach1<ich zuständigen, Bundes­
mini,stel"ien gebiMete iK!ommissionen die Zu'läs­
sigkeit der Verwendung oder ,BerUlfsausübung 
aussprechen. 

(3) ,Die Kommlssionen .bestehen a.us dem zu­
ständigen Bundesmiolis1Jer oder ,einem 'von iJhm 
bestellten Vertreter laIs Vorsitzenden, el11em 
Vertrete~ des Bundesministeriums, eineni Ange­
höri,gen der Berufsvertretung des AntragsteMers 
unodaJus je einem Vel'tret,er ,der drei anerkann­
ten pdlitischen IPartei.en. Die En1Jsche~dungen 'der 
Kommiss'ionen werden mit einer Mehrheit von 
vier St1immen:getroffen. Der Vor~itzende stimmt 
nicht mit. Das' Nähere w,il'd 'durch Verol"dnung 
bestimmt. . 

§§ • .1 9 und 19 a en1JfaHen.· 

§ 20. (1) Auf.die A'nwärter der NSDAP sind' 
unlbeschadet der' sonsnigen Sühne:folgen gemäß 
§ 19 die Bestimmungen über die Sü'hnefolgen 

• 
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nach § 19, lit. d, mit Ausnahme des dort zltler­
ten § 18, lit. m, und nach § 19, lit. e, nur dann 
anwendbar, wenn dies mit Rücksicht tauf ihr 
V erhal~en -al~ erlfo1'1derlichel1ldärt wird. Hier­
über entschei'detauf Grunld von Anzeigen, die 
bei ,der BezJirksverwal}tung_~behöl"de ZIU erstatten 
sind, ein Amschuß des Nationatb"iltes, der au's 
elf Mitgliedern besteht. Die Anzeigen sind hin­
sichtlich der Anwärter der NSDAP, die im Zeit­
punkt ,des Inlkralfttretens des Nation:a'lsoziaHsten­
gesetzes Ibereitseine in Betracht kommende 
Tät~groelit ausÜlhten, binnen dr-ei Monaten nach 
Inkl1afttreten des gleich'en Gesetzes, hinsichtlich 
aUer anderen Anwärter aer N5DA,P binnen sechs 
Monaten vom Zeiupunkt ,des IBeginnes -einer 
solchen Tät~gkeit, spätestens jedoch bis zum 
30. Aprill 1948 zu erstatten. Die Bezil'lksver­
wa}.tungslbehöl'Iden haJbensolche Anzeigen hin­
nen sechs Wochen nach EilIllIangen dem Präsi-

-denten des Nationalrates 'zur Weiterleitunß an 
den Aus'schuß vqrZiUlelgen. . 

(2) Der A~schuß hesteht aus sech's MitgEe~ 
dem der ö&terreichischen Volkspartei, vier Mit­
gliedern der Sozialisttsch,en 'Partei ö.ster1'1e~chs 
u:ndeinem Mi,tlgJied ,der Kommuni'stilschen Par­
tei -öst'erreichs, ,die vom ,H3iUlptau'sschuß des Na­
tionalrates gewählt we!1den. Nach Bedarf kölll­
nen auch mehrere so:\che AUlssmü'sse gewäh'lt 
werden. 

(3) Der A'lIJsschuß hat seine Entschei'dung bin­
nen sechs Monaten nach Vorlage ,der Anzeige 
an ,den Pr~~denten des Nat-ionalrates mit einer 
Stimmenmehrheit von mind,e~tens sieben StJini­
men zu treffen. Enrtscheidet der Ausschuß 
innerlhatb dieser Frist .nicht in dem Slinn, daß 
die in Betracht kommenden Sühnefolgen in dellJ. 
betreffenden :FaU nicht el1f.orderilich sind, so hat 
auch Ider Anlwärter der NSDAP die betr,effen­
den Sühnefol,gen zu tragen. Die Dauer dieser 
Siilhnefolgero. Ifür Anwärrter,der NSDAP beträgt 
18 Monate. Diese-iFl1i~t beginnt mit der Ent­
scheidung des Ausschusses, daß die Sülhnefol,gen 
erforderlich sind, oder wenn der Ausschuß eine 
Entscheidung frj'stgerecht, ,nlicht gefälltt hat, nach 
Arblauf der Frist von· sechs Monat,en und sechs 
Wochen nach iEr~tattung oder Anzeige an die 
Bezirksverwaltungshehö!1de zu laUlf.en und dart 
keinesf.alls läruger als Ibi!s zum 30. April 1950 
dauern. . 

§ 21. Das Nähere ifber die Einrichtung unld da-s 
Verlfa:hren der im § 20 genanr~ten Aussch:üs'se, 
wil'ld ,durch Vero!1dnung geregelt. 

§ 22 en.t!fällt.' 

§ 23. Bezüge welcher Art immer, die aus 
Mitteln des Staates, der Länder (Stadt Wien), der 
Gemeinden oder öffentlich-rechtlicher Körper­
schaften wegen einer Betätigung für ,die NSDAP 
oder einen ihrer Wehrverbände (SS, SA, NSKK, 
NSFK) gewährt worden sind, beispielsweise die 

'-
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Bezüge der sogenannten Opfer der Bewegung 
und ihrer Hinterbliebenen, oder die sogenannten 
Wiedergutmachungsbeträge, werden sofort ein­
gestellt; die erhaltenen Beträge sind von den 
Empfängern oder deren Rechtsnachfolgern sofort 
zu erstatten. 

Der Nachlaß von Verbindlichkeiten, insbeson­
dere von Steuer- und. Abgabeschulden an den 
Staat, die Länder (Stmt Wien), die Gemeinden, 
öffentlich-rechtliche Körperschaften und An­
stalten, der mit-Rticksicht auf eine Tätigkeit für 
die NSDAP oder einen ihrer Wehrverbände (SS, 
SA, NSKK, NSFK) oder mit Rücksicht auf die 
Zugehörigkeit zu ihnen gewährt worden ist, ist 
unwirksam.· Auch diese Beträge sind sofort zu 
erstatten. 

Artikel V: Volksgerichte. 

§ 24. Mit der Aburteilung wegen der nach 
diesem Gesetze für strafbar erklärten Handlun­
gen und mit. der Entscheidung über weitere 
Fragen, die im Zuge des Strafverfahrens den Ge­
richten obliegt, werden Volksgericht~etraut. 
Diese üben ihre Tätigkeit in Versamrnlungen 
von ~'Wei Berufsrichtern, von denen einer den 
Vorsitz führt, und drei Schöffen mit Beiziehung 
eines Protokollführers aus. Die Senate der Volks­
gerichte werden bei . den Landesgerichten am 
Sitze der Oberlandesgerichte gebildet. . 

Im übrigen sind die Bestimmungen. der Straf-
, prozeßordnung mit der Einschränkung anzuwen­

den, daß die Rechtsmittel des Einspruches gegen 
.die Anklageschrift, der Berufung und der Nich­
tigkeitsbeschwerde sowie der ..Beschwerde gegen 
Beschlüsse des Volksgerichtes ausgeschlossen sind. 
Die Strafen sind ohne Aufschub zu vollstrecken. 

§ 25. Die Bestimmungen des Strafgesetzes, der 
Strafprozeßordnung und der Strafprozeßnovelle 
1918\iber das außerordentliche Milderungsrecht 
und über die Veränderung der Strafe finden im 
Verfahren nach diesem Gesetze kein:e Anwen­
dung. 

Ist die strafbare Handlung von einem J ugend­
lichen begangen worden, so darf die Dauer der 
Strafe nicht unter die Hälfte des gesetzlichen 
Mindestmaßes und, wenn im Gesetze die T odes­
strafe oder lebenslange Freiheitsstrafe angedroht 
ist, nicht unter sieben Jahre herabgesetzt werden. 
Die Bestimmungen der §§ 12 und 13 des öster­
reichischen Jugendgerichtsgesetzes oder der~n 
ihre Stelle tretenden urid der §§ 1 bis 11 des 
Artikels I des Gesetzes vom 23.' Juli 1920, 
St. G. BI. Nr; 373, über die bedingte Verurtei­
lung finden keine Anwendung. In jedem Falle 
ist auch der Jugendliche vor das Volksgericht 
zu stellen. 

§ 26'. Die Bestimmungen der §§412 bis 424 
des XXIV. Hauptstückes der Strafprozeßordnung 
sind in dem Verfahren wider Abwesende und 

13 
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Flüchtige sinngemäß anzuwenden. Das Rechts­
mittel des Einspruches gegen die Anklageschrift 
ist in diesem Falle ausnahmsweise zulässig. Stellt 
sich der Angeklagte während der in der V or­
ladung festgesetzten Frist nicht, so kann in seiner 
Abwesenheit die Hauptverhandlung vorgenom­
men und das Urteil gefällt werden. 

Ist die Verfolgung einer bestimmten Person 
nicht durchführbar oder ihre Verurteilung wegen 
V orhandenseins von Gründen, die eine Bestrafung 
ausschließen, nicht möglich, so ist, wenn die Tat 
sich als Verbrechen nach §§ 3 a, 3 b, 3 d, 3 e, 3 f 
und 3 g, 11 oder 12 dieses Gesetzes darstellt, 
auf Antrag des Anklägers vom Volksgericht auf 
Verfall des gesamten Vermögens des Täters m 
einem selbständigen Verfahren zu erkenlfen, 

Artikel VI: Ausnahmebestimmungen. 

§ 27. (1) Der Bundespdisident kann a,uf Antnag 
,der zuständigen Bundesminister Ausnahmen von 
der lBe:harudlung nadl ,den tBestimmung,ender Ar­
ükel IH und IV I\lnd von den in Ibe:ronderen Ge­
setzen enthaltenen Sühnefolgen in Einzelfällen 
teilweise oder ganz bewilligen, wenn der Betref­
fende seine Zugehörigkeit zur NSDAP, zu einem 
ihrer Wehrverbände {55, 5A, N5KK, N5FK), 
zum NS-50j,datenring oder zum N5-0ffiziers­
bund niemals mißhrai\lmt hat, mit 5imerheit auf 
seine positive Einstellung zur unabhängigen Re­
publik Osterreim gesmlossen wel1den ,kann und 
,die Ausnahme im öffentlichen Interesse oder 
sonst aus einem besonders 'berücksichtigungs­
würdigen Grund geremufertigt ersmeint. Ein 
solmer berücksichtigungswürdiger Fall liegt ins­
besonder,e bei Personen vor, die ::..--. wenn aum 
nicht inden Reihen der Alliierten Mächte -
mit ,der Waffe in ,der Hand gegen -den National­
sozialismus gekämpft haben. 

(2) Die überreimung eines Gesuches nadl 
Aibs. (1) ist durch Anschillg bei 'der zuständigen 
Registrierungsbehöl'de mit der Aufforderung zu 
veröffentlimen, Bedenken, gegen die Genehmi­
gung 'des Gesumes innel1halb einer Frist von 
14 Tagen nam Anschlag bekanntzJfgeben. 

(3) Die üherreichung des Gesuches und die dar­
über ergangene Entsmeidung sind in den beson­
deren Listen anzumerken . 

. §§ 27 a und 28 enufaJlen. 

§ 29. iMit der VoHziehung dieses Bundesver­
fassuI?-gsgeset,z,es .ist die Bundesreglierung betraut. 

, 
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